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Merkblatt für die Benutzung von Sälen und Mehrzweckräumen 
 
 
Schutzziel 
Die Schutzmassnahmen sind derart vorzusehen und auszuführen, dass die rechtzeitige Evakuierung 
und eine erfolgreiche Brandbekämpfung gewährleistet wird. 
 
 
Allgemeines 
Die Brandschutzvorschriften (Norm und Richtlinien) stützen sich auf das Brandschutzgesetz vom 
7. Mai 1995 und dessen Ausführungsbestimmungen vom 14. Oktober 2003 (Art. 2, Abs. 1 lit a der 
Ausführungsbestimmungen). 
 
 
Geltungsbereich 
Diese Bestimmungen gelten für Bauten und Anlagen mit Räumen mit grosser Personenbelegung: 
insbesondere Mehrzweck-, Sport- und Ausstellungshallen, Schulbauten mit Sälen, Bahnstationen, 
Theater, Kinos, Restaurants und ähnliche Versammlungsstätten mit Räumen, in denen sich mehr als 
100 Personen aufhalten können, Verkaufsgeschäfte mit einer gesamten Verkaufsfläche von weniger   
als 1200m2, sofern die ermittelte Anzahl Personen 100 übersteigt. 
 
 
Bewilligungen 
Die Durchführung von speziellen Anlässen (zB. Fasnacht, Theater, Discos, Rockkonzerte und 
Ausstellungen) ist bewilligungspflichtig. Die Bewilligung muss mindestens 14 Tage im Voraus bei der 
Fachstelle für Brandschutz und Feuerwehr, Glarus, beantragt werden. Vor der Veranstaltung wird   
durch die Brandschutzexperten eine Abnahme durchgeführt. Bei den übrigen Anlässen ist der   
Hauswart für die Abnahme zuständig. Kontrollen durch die Fachstelle bleiben vorbehalten. 
 
 
Raumausgänge 
Je nach Personenbelegung haben Räume mindestens folgende Ausgänge aufzuweisen:  
• bis 50 Personen:  ein Ausgang mit 0.90 m Breite; 
• bis 100 Personen:  zwei Ausgänge mit je 0.90 m Breite; 
• bis 200 Personen:  drei Ausgänge mit je 0.90 m Breite oder zwei Ausgänge,  

von denen einer 0.90 m und der andere 1.20 m breit ist; 

Bei grösserer Personenbelegung haben Ausgänge insgesamt mindestens folgende Breiten aufzu-
weisen: 
• im Erdgeschoss: 0.60 m pro 100 Personen 
• in den Obergeschossen: 0.60 m pro   60 Personen 
• in den Untergeschossen: 0.60 m pro   50 Personen 

Die einzelnen Ausgänge sind mindestens 1.20 m breit zu erstellen. Ergibt die Berechnung der 
erforderlichen Breite der Ausgänge mehr als 1.20m, ist auf das nächste Vielfache von 0.60 m 
aufzurunden. 
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Bestuhlungen 
In einer Sitzreihe, die von zwei Seiten zugänglich ist, dürfen maximal 32 Sitze angeordnet werden. Ist 
der Zugang nur von einer Seite her möglich, reduziert sich die Sitzzahl um die Hälfte. 
Der freie Durchgang zwischen den Sitzreihen darf 0.45 m nicht unterschreiten. Verkehrswege müssen 
eine lichte Breite von mindestens 1.20 m aufweisen. 
 
 
Sicherheitsbeauftragter 
Für die Einhaltung der feuerpolizeilichen Vorschriften ist ein Sicherheitsbeauftragter sowie ein 
Stellvertreter zu bestimmen. 
 
 
Aufgaben des Sicherheitsbeauftragten 
Der Sicherheitsbeauftragte oder ein von ihm ernannter Verantwortlicher ist für die Einhaltung 
nachstehender feuerpolizeilicher Aufgaben verantwortlich. 
 
• Offen halten der Fluchtwege und Ausgänge. 
 
• Ordnungsgemässes Funktionieren der Sicherheitsbeleuchtungen. In Räumen, die betriebsmässig 

verdunkelt werden, muss die Beleuchtung von Sicherheitszeichen dauernd eingeschaltet bleiben. 
 
• Kenntnisse über die Standorte der brandschutztechnischen Einrichtungen (Wasserlöschposten, 

Handfeuerlöscher, Rauchabzugseinrichtungen). 
 
• Rauchzeugabfall muss in nichtbrennbaren und geschlossenen Sammelbehältern auf einer 

nichtbrennbaren Unterlage aufbewahrt werden. 
 
• In Räumen mit grosser Personenbelegung ist offenes Feuer nicht, und auf Bühnen nur beschränkt 

zulässig. Pyrotechnische Effekte und Indoorfeuerwerk sind durch die glarnerSach bewilligen zu 
lassen. 

 
• Kontrolle der Dekoration gemäss Merkblatt. 
 
• Feuerwehrzugänglichkeit / Parkplatzordnung. 
 
• Vor dem Anlass sind genügend Personen zu bestimmen, die mit den Sicherheitsaufgaben vertraut 

sind. Vorzugsweise sind erfahrene Leute damit zu beauftragen, die der Feuerwehr angehören. 
 
• Weiter gehende Massnahmen bleiben je nach Risiko und Gefährdung vorbehalten. Diesbezüglich 

gelten die Anordnungen der glarnerSach. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Alarmieren,  Retten,  Löschen 


